
\tfr^

Der Senator-n .. ^ .- Beläinr^lift^^
für Bau-uttd Wonnungswesen *';'„> FeH^eliinetr: T.laW X r . Ata**"'

II B ld - Xli-14/830-17 Pernrirff B7 05' 9*•J<95:) Appr-tlW.v

Az.

An das
Steglitz

Abt.Bau-und tWonnua@gjw.eaen
-Amt ~*ttr -Sta-d-t planungsL..

•»WHi Hirwmp-iii in in, i

BezirksamtStegliiz von fep$ Jf?if '*i&jjfcSS 'i

, „Abt Bauwesen

1 *
I

T5o+^;i-: Be^aaung$p3^n rLl/14 fur'däs-'Gelä^ ,
'. * ' Straße 35/56 und Dalandweg* • •.-«.. <'-•¥* *- - * ^ *

* * ♦, *
» * «

* w e

+ »*#«#«•c
f* Vö^: j*?*" Schreiben7 Til"a #576!*^^"vofifv 24: lli l^t'# * » » *

'O.

ciUUi:. o 'Ci. i^

Der. o.a,;.3ebauunssi'ian* .SttM.'.VU#-vom ,?ffl^^V^-#BfeaSrtM^
_ - _—;;y.:v ist' Äv.'.ft5ft£v Ä'r^ÄÄ^swßfite^ dte

»J-^r^'r^ w^i^j^^sen ^-scces^v:; vvajjdÄn. riüs iÄac-
Ysm. ....«_* * ,jf.

S^fta^ors ,£ür' Bau- und:# ^pnnungiwetfen f<es^g^lii%W; wöi^eiiV IÜ&P ?&=•"
ord&ujig ist ^m M?yvw?.-.r im Gesetz- uhr V^o^dritffi^l¥ti;ü £h*
Berlin S, \\\+* verkündet worden*

£ft^ Abgec^s«^^ ^P®^ **^7*V ^iffi^ Vöiff *&&ffi.w.*f
diÄ iba» gemäß Art'/ 47 (X) der Verfasbs"un|T V&f ÄVÄö? tii^f&fSfr6#6tf
V^cp^diiung. .ütoex die Festsetzung des genanntenBeläfQiX^g^l^ae^ äu*
Kenntnis genommen*
r!T V

Das BebauimgsplanVerfatifen ist dami^ ao^eiotitSiäin;

Im Auftrag!

£ <t d e fe 6 legiäi^i^^^W



's-/

V

^Jt^cJLuC^JL \
tL^G.fc.

Drucksachen Q^ hlIn
des Abgeordnetenhauses von Berlin

11 yi«4&-:<l>

JB. URL M7/^*>'c-

Ausgegeben am 2. 6. 1956 IL Wahlperiode , s'>. <^ £' Nr. 731

Vorlage — zur Kenntnisnahme —
gemäß Artikel 47 Abs. 1 der Verfassung von Berlin
über Verordnung über die Festsetzung des Be
bauungsplanes XII-14 für das Gelände zwischen
Birkbusehstraße 35/36 und Dalandweg in Berlin-
Steglitz

Wir bitten, gemäß Artikel 47 Abs. 1 der Verfassung von
Berlin die nachstehende, vom Senator für Bau- und Woh
nungswesen erlassene Verordnung zur Kenntnis zu nehmen:

Verordnung

über die Festsetzung des Bebauungsplanes XII-14

für das Gelände zwischen Birkbusehstraße 35/36

und Dalandweg in Berlin-Steglitz.

Vom 8. Mai 1956.

Auf Grund des § 17 Abs. 5 des Gesetzes über die städte
bauliche Planung im Lande Berlin (Planungsgesetz) vom
22. August 1949 in der Fassung vom 22. März 1956 (GVBl.
S. 272) wird verordnet:

Der Bebauungsplan XII-14 vom 31. August 1955 für das
Gelände zwischen Birkbusehstraße 35/36 und Dalandweg
in Berlin-Steglitz wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplanes kann beim Bezirks
amt Steglitz, Abteilung Bau- und Wohnungswesen, Amt
für Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebau
ungsplanes können beim Bezirksamt Steglitz, Abteilung
Bau- und Wohnungswesen, Amt für Stadtplanung, und
beim Baupolizeiamt Steglitz während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung
im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

A. Begründung:

Veranlassung des Planes

Das im Privatbesitz befindliche Gelände ist auf Antrag
des Eigentümers im sozialen Wohnungsbau mit 195
Wohnungen bebaut worden. Die Baugenehmigung für
die Wohnbauten wurde der Dringlichkeit wegen nach
§ 18 Abs. 3 alter Fassung des Planungsgesetzes
(-- § 18 Abs. 2 neuer Fassung) erteilt.

Berlin., den 22. Mai 1956.

Durch den Bebauungsplan sollen die nunmehr gegen
standslos gewordenen förmlich festgestellten Flucht
linien aufgehoben, die von den Bestimmungen der Bau
ordnung abweichende Bebauung in der durchgeführten
Form festgesetzt und weitere willkürliche Zusatz
bauten verhindert werden.

II. Inhalt des Planes

Das von der Geltungsbereichsgrenze umschlossene Ge
lände liegt nach der Bauordnung für die Stadt Berlin
vom 9. November 1929 im Gebiet der Bauklasse III
(geschütztes Gebiet), ein 40,00 m tiefer Streifen an
der Birkbusehstraße in Bauklasse IV. Die vorbereitende
Bauleitplanung sieht Wohngebiet vor.

Dieser Planung entsprechend wurde auf dem Gelände
eine Wohnhausbebauung mit einem 3geschossigen,
drei 4gesc-hossigen und einem 12geschossigen Bauteil
errichtet. Die Bruttogeschoßfläche der neuen Bebauung
beträgt das l.Ofache der gesamten Grundstücksfläche.

Die bestehende Wohnbebauung nördlich der Birkbuseh
straße sowie auf dem westlich an den Geltungsbereich
angrenzenden Grundstücken ist 4geschossig, das östlich
anschließende Gelände ist mit 2geschossigen Fabrik
gebäuden bebaut, die z. Z. von der Berliner Kindl-
Brauerei A.G. für Lagerzwecke genutzt werden.

Die am 29. Januar 1929 förmlich festgestellten Straßen-
und Baufluchtlinien der projektierten, aber bisher
weder freigelegten noch ausgebauten Straßen F und J
sollen aufgehoben werden. Sie sind durch die neue Be
bauung gegenstandslos geworden.

Die Straßenbreiten der Birkbusehstraße und des
Dalandweges werden unverändert beibehalten.

Wageneinstellplätze sowie der Standort für eine Tief
garage sind vorgesehen.

In der Birkbusehstraße und im Dalandweg wird der
Einbau von Schmutz- und Regenwasserlcitungen er
forderlich.

Einwendungen gegen den Bebauungsplan wurden nicht
erhoben.

B. Rechtsgrundlage:

Gesetz über die städtebauliche Planung im Lande Berlin
(Planungsgesetz) vom 22. August 1949 in der Fassung
vom 22. März 1956 (GVBl. S. 272).

C. Haushaltsmäßige Auswirkung:

Keine.

Der Senat von Berlin

Otto Suhr

Reg. BQrgermelater
Schwedler

Senator

für Bau- und Wohnungswesen


